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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Brackenheim 
Gemarkung: Brackenheim 

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
 

„Kreisverkehr Maulbronner Straße“ 

 
Maßstab 1 : 500         ENTWURF 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und auf Grundlage der Entwurfsplanung des 
Ingenieurbüro Ippich, Brackenheim, zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projekt-Nr. 3 2021 0801 

 
 
Untergruppenbach, den 04.04.2023 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan  

Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss (§§ 2 (1), 3 (2) BauGB) am 04.05.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  
(§ 2 (1) BauGB) und der Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am  16.06.2023 

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB)                          vom  26.06.2023 bis  27.07.2023 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) am ..…………….. 

Ausgefertigt: Brackenheim, den .......................  

 

 
Thomas Csaszar, Bürgermeister 

 

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
und In-Kraft-Treten des Bebauungsplans (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

  

 Zur Beurkundung: 

 

 
Thomas Csaszar, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 
698), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26). Es gilt die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 6). 

Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche baupo-
lizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  
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Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist unverbindlich. 

2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigungen ist bei allen Baumaßnahmen 
der Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

b) Die nicht überbauten und für Erschließung notwendigerweise befestigten Flächen sind zur 
Schaffung eines günstigen Bestandsklimas zu begrünen und zu bepflanzen. 

c) Mutterboden, der bei Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten 
abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten 
und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe § 202 BauGB). Not-
wendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden 
und Unterboden durchzuführen. Als Zwischenlager sind Bodenmieten vorzusehen, die den 
Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. Bodenverdichtungen sind 
grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der 
Bautätigkeit aufzulockern. 

d) Bäume im Nahbereich von Baustelle und Baustelleneinrichtungsfläche sind durch geeig-
nete Maßnahmen zu schützen.  

e) Zur Vermeidung und Verminderung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind 
folgende Maßnahmen umzusetzen (Vergleiche „Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung“, 
Anlage der Begründung): 

 Da einzelne Vogelbruten durch Freibrüter potenziell während des Sommerhalbjahrs 
vorkommen können, muss eine Gehölzrodung außerhalb von Gärten, Kurzumtriebs-
plantagen oder Wäldern gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG im Zeitraum vom 01. Oktober 
bis zum 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vögeln erfolgen.  

 Unter Berücksichtigung von Wohnhäusern, Hochhäusern und Wartehäuschen mit Gla-
selementen sterben in Deutschland im Jahr 100-115 Millionen Vögel durch Vogelschlag 
an Glas, was ein Vielfaches des durch Windkraftanlagen verursachten Vogelschlags 
darstellt. Im Falle der Verwendung von Glaselementen (z. B. bei einer potenziellen Neu-
gestaltung der Wartehäuschen der Bushaltestellen) wird zur Vermeidung von Vogel-
schlag für Glasflächen und -fassaden mit einer Größe von mehr als 2 m² die Verwen-
dung von Vogelschutzglas empfohlen. Es sollte reflexionsarmes Glas verwendet 
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werden (Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 %), das flächige Mar-
kierungen auf den Scheiben aufweist. Einfache und wirksame Markierungen stellen 
senkrecht oder horizontal auf den Scheiben aufgebrachte Streifen- oder Punktmuster 
dar. 

 Die an die Baufläche angrenzenden Bereiche der Straßenecken der Kreuzung müssen 
im Zuge der Baustelleneinrichtung durch Bauzäune gesichert werden, damit potenzi-
elle Reptilienhabitate nicht beeinträchtigt werden.  

 Nächtliches Kunstlicht kann die Orientierung und den Biorhythmus sowohl von tag- als 
auch nachtaktiven Tieren wie z. B. nachtaktive Insekten stören und sich insbesondere 
auf Flugrouten von lichtempfindlichen Fledermäusen auswirken. Seit dem 01.01.2021 
neu errichtete Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind 
mit einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden insekten-
freundlichen Beleuchtung auszustatten, soweit die Anforderungen an die Verkehrssi-
cherheit eingehalten sind, Gründe der öffentlichen Sicherheit nicht entgegenstehen 
oder durch oder auf Grund von Rechtsvorschriften nichts anderes vorgeschrieben ist (§ 
21 (3) Naturschutzgesetz – NatSchG). Generell sollte nächtliches Kunstlicht auf das 
unbedingte erforderliche Mindestmaß beschränkt werden.  

 Stützmauern und Entwässerungsanlagen sind so anzulegen, dass keine Fallen für 
Kleintiere entstehen.  

3. Sichtflächen (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) 

Sichtflächen an Straßeneinmündungen sind von jeder sichtbehindernden Bebauung, Einfrie-
digung, Bepflanzung und Nutzung, von mehr als 0,8 m über Straßenhöhe, freizuhalten. Aus-
genommen sind hochstämmige Einzelbäume. 

 

Hinweise: 

a) Im Zuge von Bauarbeiten können im Plangebiet Funde im Sinne von § 20 Denkmalschutz-
gesetz (DSchG) zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige Kulturdenkmale nach 
§ 2 DSchG handelt.  

Auf die Einhaltung der Bestimmungen der § 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten bei 
der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichti-
gen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) 
oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind 
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart 
(Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. 

b) Grundwasserableitungen sind unzulässig. Grundwassererschließungen sind der Wasser-
behörde unverzüglich anzuzeigen. Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der 
Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden 
muss, sind rechtzeitig vor deren Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnah-
men unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung ge-
führt haben, unverzüglich einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu 
benachrichtigen (§ 43 (1) und (6) WG). 

c) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das Anbrin-
gen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung 
einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweis-
schildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu dulden haben. 
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d) Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wildle-
bende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere der be-
sonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische Vogelarten 
erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch dürfen deren 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). 


